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Für Tarifbeschäftigte im Tarifbereich des TvöD und Tv-L gilt der gleiche monatliche Beitrag wie für den 

verbeamteten Personenkreis in der vergleichbaren Stufe.   

Für den verbeamteten Personenkreis hat die Bundeshauptversammlung folgende Grundregel festgelegt: 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 0,45% vom Grundgehalt der aktuell gültigen Besoldungstabelle für Beamtinnen 

und Beamten des jeweiligen Bundeslandes bzw. des Bundes. Einheitlich gilt für die Besoldungsgruppe A7 die 

Dienstaltersstufe 2, für die Besoldungsgruppe A 8 die Dienstaltersstufe 4 und ab der Besoldungsgruppe A 9 die 

Dienstaltersstufe 5 als Berechnungsgrundlage. Sollte in der aktuellen Fassung eines Bundeslandes die 

Dienstaltersstufe nicht vorhanden sein, so gilt die nächst höhere (wenn vorhanden) als Berechnungsgrundlage. 

Anpassungen der Besoldungstabellen aufgrund von Besoldungserhöhungen oder Besoldungskürzungen 

verändern auch den Mitgliedsbeitrag des jeweiligen Bundeslandes.  

Auszubildende und Anwärter/in Zahlen für den Zeitraum in dem sie eine Auszubildendenvergütung bzw. 

Anwärterbezüge erhalten eine Beitrag von 1,00 €. 

Mitglieder aus anderen Tarifbereichen haben einen monatlichen Beitrag in Höhe von 4 Euro im Monat je 

angefangene 1000 Euro regelmäßiges steuerpflichtiges Brutto zu entrichten (Nachweis erforderlich). Hier gilt 

eine max. Beitragshöhe von 20 Euro im Monat. 
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